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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
Für Herrn Thomas Dirk Penk, wohnhaft: Seemattliweg, 9, 6423 Seewen, 
Schweiz, liegt beim Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, 
Berliner Platz 22 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 20.01.2023, Aktenzeichen 
55/711C-27697. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Roque 
Campos, Zimmer D 324, Tel. 207-5704, nach vorheriger Absprache in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 20.01.2023                       Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Beabsichtigte Einziehung eines Teils der Franzstraße für Stellplätze 
der Goldbergschule 
 

Die Bezirksvertretung Eilpe/Dahl hat in ihrer Sitzung am 11.01.2023 
gemäß § 7 Abs. 2 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.September 1995 (GV. NRW S. 1028 / SGV NRW 91) 
aus Gründen des öffentlichen Wohls die beabsichtigte Einziehung eines 
Teils der Straße 
 

Franzstraße 
 

beschlossen. 
 

Die Verkehrsfläche umfasst das Grundstück Gemarkung Hagen, Flur 7, 
Teil aus Flurstück 524 mit einer Größe von ca. 90 m². 
 

Der dem Beschluss zugrundeliegende Lageplan kann beim unten 
genannten Fachbereich während der Sprechzeiten (montags bis freitags 
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, montags und donnerstags von 15.00 Uhr bis 
17.00 Uhr) eingesehen werden.  
 

Einwendungen gegen die beabsichtigte Teileinziehung können vom 
Tage der Bekanntgabe an beim Oberbürgermeister der Stadt Hagen, 
Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen, schriftlich 
(Postfach 4249, 58042 Hagen) oder zur Niederschrift (z.B. Rathaus I, Zi. 
B 434, Rathausstr. 11) erhoben werden. 
 

Die endgültige Einziehung der Verkehrsfläche kann frühestens 3 Monate 
nach Bekanntgabe der beabsichtigten Einziehung verfügt werden. 
 

Hagen, 23.01.2023                      Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG 

des Wirtschaftsbetriebes Hagen WBH -Anstalt des öffentlichen 
Rechts der Stadt Hagen 

Schachtabdeckungen Jahresunterhaltung 2023 
 

Die Hauptpositionen umfassen etwa folgende Leistungen: 
ca. 20 St. Schachtdeckelregulierungen 
ca. 70 St. Austausch von herkömmlichen Schachtabdeckungen  

gegen selbst- nivellierende Schachtabdeckungen 
ca. 25 St. Erneuerung von Schachtabdeckungen 
 

Die Kanalbauarbeiten sind voraussichtlich in der Zeit von April 2023 bis 
Dezember 2023 auszuführen. 
 

Die Zuschlags- und Bindefrist läuft am 22.03.2023 ab. 
 

Die Arbeiten werden nur an Bewerber vergeben, die die erforderliche 
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachweisen können. 
Der Nachweis wird vor einer evtl. Auftragserteilung gefordert. 
Erklärungen nach der RVO zum Tariftreue- und Vergabegesetz NRW 
sind erforderlich. 

Als Sicherheit für die Gewährleistung werden 3% der Abrechnungs-
summe einbehalten. Der Auftragnehmer kann stattdessen eine Bürg-
schaft eines in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Kredit-
institutes oder Kreditversicherers stellen. 
 

Die Ausschreibungsunterlagen können vom Vergabemarktplatz der 
Metropole Ruhr unter 
 

http://www.vergabe.metropoleruhr.de  
 

heruntergeladen werden. 
 

Die Angebote müssen bis zum Eröffnungstermin elektronisch beim 
Vergabemarktplatz der Metropole Ruhr eingehen. 
Eröffnungstermin: 
 

Donnerstag, 23.02.2023, 10:30 Uhr 
Rathaus 1 -Gebäude B-, Zimmer B. 433, Rathausstr. 11, 58395 Hagen 

 

Zahlungen erfolgen nach § 16 der Allgemeinen Vertragsbedingungen für 
die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und den Vertrags-
bedingungen des Wirtschaftsbetriebs Hagen. 
 

Hagen, 01.12.2022                                             Bihs (Vorstand) 
 

 
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Versteigerung von Fundsachen 
 

Am Mittwoch, 01.03.2023, werden im Hofgebäude des Fachbereichs 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Böhmerstr. 1, 58095 Hagen, ab 
14.00 Uhr die beim städtischen Fundbüro nicht abgeholten Fundsachen 
öffentlich versteigert.  
 

Zur Versteigerung kommen u.a. Fahrräder, Schirme, Uhren, Schmuck, 
Kleidungsgegenstände, Taschen, etc. 
 

Gem. § 980 des BGB in der derzeit geltenden Fassung, werden die 
Empfangsberechtigten zur Anmeldung ihrer Rechte an der Fundsache 
aufgefordert, diese bis zum 24.02.2023 beim Fachbereich Öffentliche 
Sicherheit und Ordnung im Fundbüro, Rathausstr. 11, 58095 Hagen, Zi. 
B. 001, montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr, montags und 
dienstags von 14.00 bis 17.00 Uhr und donnerstags von 14.00 bis 18.00 
Uhr geltend zu machen. 
 

Eine Aufstellung der beim Fundbüro zur Versteigerung kommenden 
Fundsachen hängt an den Bekanntsmachungstafeln, in den Bezirksver-
waltungstellen Boele, Hohenlimburg, Haspe sowie im Zentralen Bürger-
amt aus. 
 

Hagen, 19.01.2023          Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
  

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
Für Herrn Moryliak Anton Viktorovych, Budonyi-Gasse 3, Wohnungen 
415-416 Ukraine Kirovohrad - liegt beim Fachbereich Jugend und 
Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 25.01.23, Aktenzeichen 55/711A 
57728. 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Karrasch in Zimmer D.324, Telefon 02331 
207-3124, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher Anmeldung, in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 25.01.23                                Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4/20 (699) Einzelhandel 
Revelstraße 
hier:  
a) Eingegangene Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligungs-

verfahren 
b) Satzungsbeschluss 
 

Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden Karten-
ausschnitt zu entnehmen: 

 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 22.09.2022 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 

a) Der Rat der Stadt Hagen weist nach eingehender Prüfung der 
öffentlichen und der privaten Belange die im Rahmen der Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Anregungen zurück bzw. 
entspricht ihnen im Sinne der nachfolgenden Stellungnahmen der 
Verwaltung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB. Die Sitzungsvorlage wird 
Bestandteil des Beschlusses und ist als Anlage Gegenstand der 
Niederschrift. 

 

b) Der Rat der Stadt Hagen beschließt den im Sitzungssaal aus-
gehängten und zu diesem Beschluss gehörenden vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan Nr. 4/20 (699) Einzelhandel Revelstraße 
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der zurzeit gültigen Fassung als 
Satzung. Dem Bebauungsplan ist die Begründung vom 16.08.2022 
gemäß § 9 Abs. 8 BauGB beigefügt und sie ist als Anlage 
Gegenstand der Niederschrift. 

 

Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 4/20 
(699) Einzelhandel Revelstraße liegt im Stadtbezirk Nord und umfasst 
die Flurstücke 43, 44, 290, 294, 295, 346 (teilw.), 422, 423 (teilw.), 424 
und 425, Flur 5, Gemarkung Vorhalle, das Flurstück 565 (teilw.), Flur 6, 

Gemarkung Vorhalle sowie das Flurstück 661 (teilw.), Flur 4, Gemarkung 
Vorhalle. Das Plangebiet befindet sich an der Ecke Ophauser Straße und 
Revelstraße. 
 

Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten 
Bebauungsplan zu entnehmen. Der Bebauungsplan im Maßstab 1:500 
ist Bestandteil des Beschlusses. 
 

Nächster Verfahrensschritt 
Mit der öffentlichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses tritt der 
Bebauungsplan in Kraft. Das Bebauungsplanverfahren ist damit abge-
schlossen. 
 

– Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
Der vorstehende Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 4/20 (699) Einzelhandel Revelstraße wird hiermit 
ortsüblich öffentlich bekanntgemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung gemäß § 
7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Rechtsgrundlagen: 
§ 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I. S. 3634) in Verbindung mit §§ 7 und 41 Abs. 1 
Buchstabe f) der GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13.04.2022 (GV. NRW. S. 490). 
 

Hingewiesen wird ferner: 
- auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über 
die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche 
wegen Planungsschäden infolge der Aufstellung/Änderung eines 
Bebauungsplanes:  
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn 
die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbei-
führen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Ent-
schädigungspflichtigen beantragt. 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 S. 1 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 1 BauGB. 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses 
Gesetzbuches ist für die Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplanes 
und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn  
1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die 

der Gemeinde bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, in 
wesentlichen Punkten nichtzutreffend ermittelt oder bewertet 
worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das 
Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2, § 4a Abs. 3 Abs. 4 S. 1 und Abs. 5 S. 
2, nach § 13 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a 
Abs. 2 Nr. 1 und § 13b, nach § 22 Abs. 9 S. 2, § 34 Abs. 6 S. 1 
sowie § 35 Abs. 6 S. 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, 
wenn 

http://www.hagen.de/


 

 

Herausgeber: Stadt Hagen - Der Oberbürgermeister  
Redaktion: Fachbereich des Oberbürgermeisters, Rathausstraße 13, 58095 Hagen, Telefon 02331 2072687, Fax 02331 2072401. 
(v.i.S.d.P. Thomas Bleicher) 
Erscheinungsweise: Nach Bedarf, freitags. 
Bezug: Das Amtsblatt wird kostenlos im Rathaus I, Haupteingang, Rathausstraße 11, 58095 Hagen, ausgelegt und im Internet unter www.hagen.de 
veröffentlicht. Ein Bezug im Abonnement ist möglich (30,--€/jährlich). Der Versand erfolgt auf dem Postweg oder als PDF-Datei per E-Mail.  
Vertrieb: Heike Heinig, Telefon 02331 2072687 und E-Mail: heike.heinig@stadt-hagen.de 

 
 

10 

a) bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden 
oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden 
sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren oder 
in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 

b) einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, 

c) (aufgehoben) 
d) bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Abs. 2 S. 1 nicht 

für die Dauer einer angemessenen längeren Frist ausgelegt worden 
ist und die Begründung für die Annahme des Nichtvorliegens eines 
wichtigen Grundes nachvollziehbar ist,  

e) bei Anwendung des § 4a Abs. 4 S. 1 der Inhalt der 
Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen zwar in das 
Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale Internetportal des 
Landes zugänglich sind, 

f) bei Anwendung des § 13 Abs. 3 S. 2 die Angabe darüber, dass von 
einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde oder 

g) bei Anwendung des § 4a Abs. 3 S. 4 oder des § 13, auch in 
Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13b, die Voraussetzungen 
für die Durchführung der Beteiligung nach diesen Vorschriften 
verkannt worden sind; 

3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans 
und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 
Abs. 1 S. 2 HS. 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt 
worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung oder ihr Entwurf 
unvollständig ist, abweichend von HS. 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn 
die Begründung hierzu nur in unwesentlichen Punkten 
unvollständig ist,  

4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder 
die Satzung nicht gefasst, eine Genehmigung nicht erteilt oder der 
mit der Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 

 

Soweit in den Fällen des S. 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen 
Punkten unvollständig ist, hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu 
erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 2 BauGB. 
Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, 
wenn 
1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen 

Bebauungsplanes (§ 8 Abs. 2 S. 2) oder an die in § 8 Abs. 4 
bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines 
vorzeitigen Bebauungsplanes nicht richtig beurteilt worden sind; 

2. § 8 Abs. 2 S. 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplanes 
aus dem Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass 
hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende 
geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt 
worden ist, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes herausstellt; 

4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne 
dass die geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt 
worden ist. 

 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 3 BauGB. 
Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan oder die Satzung 
maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung in Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden, 
im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie 
offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB. 
Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 
Hagen (Fachbereich Stadtentwicklung,  
-planung und Bauordnung, Rathaus I, Rathausstraße 11, 58095 Hagen) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes 
geltend gemacht worden sind. S. 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
Nr. 4/20 (699) Einzelhandel Revelstraße als Satzung in Kraft. 
 

Planeinsicht: 
Nach § 10 Abs. 3 BauGB liegen der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
Nr. 4/20 (699) Einzelhandel Revelstraße, die Begründung vom 
16.08.2022 gemäß § 9 Abs. 8 BauGB und die zusammenfassende 
Erklärung vom 23.01.2023 nach § 10a Abs. 1 BauGB ab sofort beim 
Fachbereich Geoinformation und Liegenschaftskataster der Stadt 
Hagen, Rathaus II, Berliner Platz 22, 58089 Hagen, Zimmer B.104 
dauernd während der Dienststunden zur Einsichtnahme bereit. 
Jedermann kann den Bebauungsplan, die Begründung und die 
zusammenfassende Erklärung einsehen und über deren Inhalt Auskunft 
verlangen. 
 

Darüber hinaus können die Planunterlagen im Internet auf der Seite der 
Stadt Hagen unter www.hagen.de / Stadtpläne / Planen und Bauen 
eingesehen werden. 
 
Hagen, 24.01.2023                         Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Teiländerung des Flächennutzungsplanes Nr. 111 Einzelhandel 
Revelstraße 
hier: Genehmigung der Bezirksregierung Arnsberg gemäß § 6 Abs. 

1 BauGB vom 22.12.2022 und Wirksamkeit der Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes Nr. 111 Einzelhandel Revelstraße 

 

Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden Karten-
ausschnitt zu entnehmen: 

 
Die Bezirksregierung Arnsberg als höhere Verwaltungsbehörde hat mit 
Verfügung vom 22.12.2022 - Az.: 35.02.04.01-004/2022-002 - die vom 
Rat der Stadt Hagen am 22.09.2022 beschlossene Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes Nr. 111 Einzelhandel Revelstraße gemäß § 6 
Abs. 1 BauGB genehmigt. 
 

Die Genehmigung hat folgenden Wortlaut: 
Unter Bezugnahme auf Ihren o.g. Antrag genehmige ich die vom Rat der 
Stadt Hagen am 22.09.2022 beschlossene 111. Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes - Einzelhandel Revelstraße - gemäß § 6 Abs. 1 
BauGB mit folgenden Nebenbestimmungen: 
 

Auflagen: 
1. Im vorliegenden Umweltbericht sind Aussagen zu Nr. 2 lit. b lit. dd 

(„Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und 
Verwertung“), Nr. 2 lit. b lit. ee („Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt; z.B. durch Unfälle 
oder Katastrophen, Störfallschutz“) sowie zu Nr. 2b lit ff 
(„Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter 
Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umwelt-
probleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit 
spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen 
Ressourcen“) zu ergänzen. 

 

2. Der Umweltbericht (Kap. 7.2) ist um eine dem Konkretisierungsgrad 
des Flächennutzungs-planes entsprechende Aussage zum Moni-
toring zu ergänzen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  
 

(gez. M. Steimann-Menne) 
 

– Vorstehende Genehmigung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Genehmigung wird gemäß § 6 Abs. 5 BauGB hiermit 
ortsüblich öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung wird 
die Teiländerung des Flächennutzungsplanes Nr. 111 Einzelhandel 
Revelstraße wirksam. 
 

Die oben genannten Auflagen wurden in die Begründung, Teil B - 
Umweltbericht eingearbeitet. Aufgrund eines Hinweises durch die 
Bezirksregierung Arnsberg wurden zudem die Ergebnisse der Eingriffs- 
und Ausgleichsbilanz des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 4/20 
Einzelhandel Revelstraße im Umweltbericht der Flächennutzungs-
planteiländerung ergänzt.  
Die Begründung, Teil B - Umweltbericht vom 11.01.2023 ersetzt die 
Fassung vom 16.08.2022. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-West-
falen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf von 
sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-

schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Rechtsgrundlagen: 
§ 6 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I. S. 3634) in Verbindung mit §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchstabe f) der 
GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. 
NRW. S. 490). 
 

Hingewiesen wird ferner: 
- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 1 BauGB. 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses 
Gesetzbuches ist für die Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplanes 
und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn  
1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die 

der Gemeinde bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, in 
wesentlichen Punkten nichtzutreffend ermittelt oder bewertet 
worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das 
Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2, § 4a Abs. 3 Abs. 4 S. 1 und Abs. 5 S. 
2, nach § 13 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a 
Abs. 2 Nr. 1 und § 13b, nach § 22 Abs. 9 S. 2, § 34 Abs. 6 S. 1 
sowie § 35 Abs. 6 S. 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, 
wenn 
a) bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, 

Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht 
beteiligt worden sind, die entsprechenden Belange jedoch 
unerheblich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt 
worden sind, 

b) einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, 

c) (aufgehoben) 

http://www.hagen.de/
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d) bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Abs. 2 S. 1 
nicht für die Dauer einer angemessenen längeren Frist 
ausgelegt worden ist und die Begründung für die Annahme 
des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar 
ist,  

e) bei Anwendung des § 4a Abs. 4 S. 1 der Inhalt der 
Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen zwar in 
das Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale 
Internetportal des Landes zugänglich sind, 

f) bei Anwendung des § 13 Abs. 3 S. 2 die Angabe darüber, 
dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen 
wurde oder 

g) bei Anwendung des § 4a Abs. 3 S. 4 oder des § 13, auch in 
Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13b, die 
Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach 
diesen Vorschriften verkannt worden sind; 

3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans 
und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 
Abs. 1 S. 2 HS. 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt 
worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung oder ihr Entwurf 
unvollständig ist, abweichend von HS. 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn 
die Begründung hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvoll-
ständig ist,  

4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder 
die Satzung nicht gefasst, eine Genehmigung nicht erteilt oder der 
mit der Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 

 

Soweit in den Fällen des S. 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen 
Punkten unvollständig ist, hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu 
erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 2 BauGB. 
Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, 
wenn 
1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen 

Bebauungsplanes (§ 8 Abs. 2 S. 2) oder an die in § 8 Abs. 4 
bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines 
vorzeitigen Bebauungsplanes nicht richtig beurteilt worden sind; 

2. § 8 Abs. 2 S. 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplanes 
aus dem Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass 
hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende 
geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt 
worden ist, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes herausstellt; 

4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne 
dass die geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt 
worden ist. 

 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 3 BauGB. 
Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan oder die Satzung 
maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung in Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden, 
im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie 
offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB. 
Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 
Hagen (Fachbereich Stadtentwicklung,  
-planung und Bauordnung, Rathaus I, Rathausstraße 11, 58095 Hagen) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes 
geltend gemacht worden sind. S. 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 

Planeinsicht: 
Nach § 6 Abs. 5 S. 3 BauGB liegt der Plan zur Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes Nr. 111 Einzelhandel Revelstraße, die 
Begründung, Teil A - Städtebau vom 16.08.2022 und die Begründung, 
Teil B - Umweltbericht vom 11.01.2023 gemäß § 5 Abs. 5 BauGB sowie 
die zusammenfassende Erklärung vom 20.01.2023 gemäß § 6a Abs. 1 
BauGB ab sofort beim Fachbereich Geoinformation und 
Liegenschaftskataster der Stadt Hagen, Rathaus II, Berliner Platz 22, 
58089 Hagen, Zimmer B.104 dauernd während der Dienststunden zur 
Einsichtnahme bereit. Jedermann kann den Plan zur Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes, die Begründung und die zusammenfassende 
Erklärung einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 

Darüber hinaus können die Planunterlagen im Internet auf der Seite der 
Stadt Hagen unter www.hagen.de / Stadtpläne / Planen und Bauen 
eingesehen werden. 
 

Hagen, 25.01.23                              Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
Aktuelle Ausschreibungen auf dem Vergabesatellit Metropole Ruhr 
(http://www.vergabe.metropoleruhr.de) 
                                                                                               
 

Kanalerneuerung Buschstraße 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 09.02.2023 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen - Vergabestelle Bauprojekte 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6YW7AP4TG1 

 

Preisgebundene Medien 2023 Stadtbücherei Hagen + Option der 
Verlängerung um ein Jahr 

Typ: UVgO Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 30.01.2023 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen - Zentrale Vergabestelle 

Ausschreibungs-ID: CXTJYYRYW8JS2XX4 

 

Schachtabdeckungen Jahresunterhaltung 2023 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 23.02.2023 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen - Vergabestelle Bauprojekte 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6YW88X2NJ1 
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